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Bebauungsplan Nr. 51 "Wohngebiet Schenkenberg"
Aufstellungsbeschluss

Der Stadtrat beschließt:

1. Für das gemäß Anlage 1 umgrenzte Gebiet ist ein Bebauungsplan aufzustellen.

2. Die Art der baulichen Nutzung ist als Allgemeines Wohngebiet WA gemäß § 4 BauNVO
    festzusetzen.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, zur Umsetzung des Bauleitverfahrens einen städte-
    baulichen Vertrag gemäß § 11 BauGB mit dem Antragsteller abzuschließen.

4. Der Beschluss ist öffentlich bekannt zu machen.
  

Dr. Wilde
Oberbürgermeister
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Beratungsergebnis

Beschlussgremium: Stadtrat Sitzung am: 22.03.2018 Legende

Einstimmig Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltungen Befangenheit abweichender Beschluss (Rückseite) STR Stadtrat
SKS Schule, Kultur, Soziales
TA Technischer Ausschuss
VWFA Verwaltungs- und Finanzausschuss

NÖ genehm. genehm.
 mit Änd.

abge-
lehnt

zurück-
gestellt

 TA 20.03.18 X

 STR 22.03.18 X

Ausschuss Datum Ö
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Begründung/Sachdarstellung:

Mit Schreiben  vom  07.02.2018  stellten  die  Grundstückseigentümer  Herr  Karl  Koch  und  Herr
Oliver Freide  (Vorhabenträger),  den  Antrag  zur  Aufstellung  eines  Bebauungsplanes.  Die
Gemeinde hat  gemäß § 12 Abs.  2  BauGB über  die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens zu
entscheiden.

Durch den  Bebauungsplan  soll  das  Gelände  des  brach  gefallenen  Selbstbaumarktes  im  Ortsteil
Schenkenberg sowie  eine  Teilfläche  der  nördlich  angrenzenden  Ackerfläche  überplant  werden.
Ziel der  angestrebten  Bauleitplanung  ist  eine  städtebauliche  Ordnung  des  aufgegebenen
Nutzungsbereiches und die Bereitstellung von Grundstücken für den privaten Wohnungsbau.  Die
geplante Maßnahme  wurde  während  der  Ortschaftsratssitzung  am  24.04.2017  vorgestellt  und
bestätigt.

Die bebaubaren  Flächen  innerhalb  des  Bebauungsplangebietes  sollen  als  allgemeines
Wohngebiet WA  gemäß  §  4  BauNVO  festgesetzt  werden.  Damit  wird  der  weiterhin  hohen
Nachfrage nach Grundstücken zur Eigenheimbebauung entsprochen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst folgende Flurstücke:

Gemarkung Delitzsch, Flur 14
Flurstücke  4/74 und 4/73

Gemarkung Schenkenberg, Flur 2
Flurstücke  4/3, 4/4, 577/2, 578/2, 582/12, 584/3, 585/2, 585/4, 585/7, 586/5, 587/1, 587/2,
588/5, 588/6, 588/7, 588/8, 588/9, 588/10 sowie eine Teilfläche aus Flurstück 580/1

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 3,52 ha.

Die Kosten  für  die  Aufstellung  des  Bebauungsplanes  sowie  für  die  Erschließung  des
Bebauungsplangebietes werden  vom  Vorhabenträger  übernommen.  Dazu  wird  mit  dem
Vorhabenträger ein städtebaulicher Vertrag gemäß § 11 BauGB abgeschlossen.

Anlage 1: Antrag zur Aufstellung des Bebauungsplanes mit Umgrenzung des
Geltungsbereiches

  

Dr. Wilde
Oberbürgermeister
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